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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, Herrn Ioannis Vrailas, den Stellvertretenden Leiter 

der Delegation der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen 

Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 

Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab
138

: 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Abhaltung der zweiten Runde der afghanischen Präsidentschafts-

wahlen am 14. Juni 2014 und verweist erneut auf die Bedeutung dieser historischen Wahlen für die 

Transition und die demokratische Entwicklung Afghanistans. Er würdigt das afghanische Volk für sei-

ne Beteiligung und den Mut, mit dem es trotz der Bedrohungen und Einschüchterungen durch die Ta-

liban und andere gewalttätige extremistische und terroristische Gruppen an der Stimmabgabe teilge-

nommen hat. Er würdigt ferner die Beteiligung der afghanischen Frauen an dem Wahlprozess und un-

terstreicht ihre Schlüsselrolle bei der Herbeiführung von Frieden, Demokratie und Stabilität unter af-

ghanischer Führung. 

 Der Rat nimmt die Anstrengungen des afghanischen Volkes zur Vorbereitung und Abhaltung die-

ser Wahlen, einschließlich der Sicherheitsregelungen, positiv zur Kenntnis und verweist erneut auf die 

wichtige Rolle der afghanischen Wahlinstitutionen, namentlich der Unabhängigen Wahlkommission 

und der Unabhängigen Wahlbeschwerdekommission. Er fordert die afghanischen Wahlinstitutionen 

auf, im gesamten Verlauf dieses wichtigen und historischen Prozesses ein Höchstmaß an Integrität zu 

wahren, und betont, dass alles darangesetzt werden muss, die Integrität, die Neutralität und die Trans-

parenz des Wahlprozesses zu gewährleisten, einschließlich der Aufdeckung und Verhütung von Be-

trug. 

 Der Rat fordert alle Interessenträger auf, mit den Wahlinstitutionen � u

i-

len Unruhen aufstacheln oder zu Instabilität führen, und ihre Beschwerden im Einklang mit den 

Wahlgesetzen und der Verfassung Afghanistans über die vorhandenen institutionellen Mechanismen 

zu leiten. 

 Der Rat sieht dem Abschluss des Wahlprozesses gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften 

und Mandaten der Wahlinstitutionen sowie dem geordneten Übergang zu einer neuen Regierung mit 

Interesse entgegen und begrüßt die unterstützende Rolle, die die Hilfsmission der Vereinten Nationen 

in Afghanistan nach wie vor wahrnimmt. 

 Der Rat fordert alle politischen Gruppierungen auf, im Einklang mit der afghanischen Verfas-

sung zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrt-

heit und nationale Einheit Afghanistans zu stärken und so eine friedliche und von Wohlstand geprägte 

Zukunft für alle Menschen in Afghanistan herbeizuführen. 

 Der Rat verurteilt die Handlungen derer, die versucht haben, die Wahlen zu stören, wie die Ter-

roranschläge auf Zivilpersonen, einschließlich Wahlhelfern und Kandidaten, sowie die Angriffe auf 

die Wahlinfrastruktur. Er verurteilt die gewaltsamen und terroristischen Aktivitäten der Taliban, Al-

Qaidas und anderer gewalttätiger und extremistischer Gruppen und illegaler bewaffneter Gruppen, die 

das Ziel verfolgen, die Situation in dem Land zu destabilisieren. 

 Der Rat anerkennt die von dem afghanischen Volk und den afghanischen nationalen Sicherheits-

kräften während der Wahlperiode gebrachten Opfer und erklärt erneut, dass keine terroristische Hand-

lung Afghanistan von seinem Weg zu Frieden, Demokratie und Stabilität unter eigener Führung ab-

bringen kann. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den Mitgliedern des 

Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab
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 Der Rat bringt erneut seine Besorgnis über die Sicherheitslage in Afghanistan zum Ausdruck, 

insbesondere über die anhaltenden gewaltsamen und terroristischen Aktivitäten der Taliban, Al-Qaidas 

und anderer gewalttätiger und extremistischer Gruppen, illegaler bewaffneter Gruppen, Krimineller 

und derjenigen, die an der Herstellung unerlaubter Drogen oder dem Verkehr oder Handel damit betei-

ligt sind, und über die starken Verbindungen zwischen Terrorismusaktivitäten und unerlaubten Dro-

gen, wovon Bedrohungen für die örtliche Bevölkerung, einschließlich Frauen und Kindern, die natio-

nalen Sicherheitskräfte und das internationale Militär- und Zivilpersonal, einschließlich der humanitä-

ren Helfer und der Entwicklungshelfer, ausgehen. 

 Der Rat stellt mit Besorgnis fest, dass zwischen der internationalen Sicherheit, dem Terrorismus 

und der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Geldwäsche, dem Handel mit unerlaub-

ten Drogen und illegalen Waffen Verbindungen bestehen, und betont in dieser Hinsicht, dass die auf 

nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen besser 

koordiniert werden müssen, um weltweit wirksamer auf diese ernste Herausforderung und insbeson-

dere auf die engen Verbindungen zwischen dem internationalen Terrorismus und unerlaubten Drogen 

zu reagieren. Der Rat begrüßt die jüngsten Anstrengungen, die unter russischem Vorsitz in der Ar-

beitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ zur Ermittlung der mit der afghanischen Drogenproduktion 

und dem afghanischen Drogenhandel verbundenen illegalen Finanzströme unternommen wurden. 

 Der Rat betont, dass die bestehenden Mechanismen der interregionalen und internationalen Zu-

sammenarbeit und Koordinierung gestärkt werden müssen, um ein integriertes, umfassendes und aus-

gewogenes Vorgehen gegen das Drogenproblem auszuarbeiten, namentlich im Rahmen einer langfris-

tigen Agenda für Sicherheit, Entwicklung und Institutionenbildung. 

 Der Rat befürwortet eine verstärkte Zusammenarbeit aller in Betracht kommenden Stellen, na-

mentlich des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der Hilfsmissi-

on der Vereinten Nationen in Afghanistan, der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, einschließ-

lich der Abteilung Polizei der Vereinten Nationen, und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-

tionen, mit dem Ziel, über einen wirksamen und detaillierten Koordinierungsmechanismus zu verfü-

gen, um die Aktivitäten nach Prioritäten zu ordnen, die Nationale Drogenkontrollstrategie zu unter-

stützen und die koordinierte Umsetzung eines umfassenden Konzepts der Vereinten Nationen zu ge-

währleisten. Er spricht sich dafür aus, die Bekämpfung des Drogenhandels und der grenzüberschrei-

tenden organisierten Kriminalität in die Arbeit aller in Betracht kommenden Institutionen der Verein-

ten Nationen, die in Afghanistan tätig sind, aufzunehmen, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat 

und unter aktiver Maximierung von Synergien. 

 Der Rat bekräftigt in diesem Zusammenhang insbesondere seine Unterstützung für die unter der 

Führungs- und Eigenverantwortung des afghanischen Volkes erfolgende Umsetzung der in den Kom-

muniqués der Londoner
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und der Kabuler Konferenz enthaltenen Verpflichtungen und der Nationa-

len Entwicklungsstrategie für Afghanistan und der Nationalen Drogenkontrollstrategie als Teil der 

umfassenden Umsetzungsstrategie, die von der Regierung Afghanistans mit Unterstützung der Region 

und der internationalen Gemeinschaft vorangebracht werden muss und bei der die Vereinten Nationen 






